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RS OGH 1983/6/28 4Ob66/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.1983

Norm

AZG §12 Abs1

AZG §28

Rechtssatz

Eine 2nanzielle Abgeltung der für den Arbeitgeber mit der Verkürzung der Mindestnachtruhezeit eintretenden

Erschwernis - etwa dadurch, daß die nach Dienstantritt am nächsten Morgen geleisteten ersten Stunden als

"Nachtdienststunden" zu werten sind - ist im AZG nicht vorgesehen.

Entscheidungstexte

4 Ob 66/83

Entscheidungstext OGH 28.06.1983 4 Ob 66/83

Schlagworte

SW: Arbeitsantritt, Nachtarbeitsstunden
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